
Anlage 3a 

*Gemäß den datenschutzrechtlichen Regelungen des § 72 a (5) SGB VIII ist eine Weiter-
gabe der Daten nicht gestattet. Die Daten sind spätestens drei Monate nach Beendigung 
der Tätigkeit für den freien Träger der Jugendhilfe zu löschen. Kommt es zu keinem En-
gagement, sind die Daten sofort zu löschen. 
 

 
Dokumentation der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse bei 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gemäß § 72a SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
Name des / der Ehrenamtlichen 
 
 
 
Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses 
 
 
 
Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung der angegebenen Daten einverstanden.* 
 
 
 
 
Unterschrift des /der Ehrenamtlichen 
 
 
 
 
Anmerkungen:  
 
 
 
 


